
AUSFERTIGUNG

Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

über die 2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

vom 10. April 2018

ö 8: Beratunasaeaenstand Vollziehung des Bayerischen Straßen- und
Wegegesetzes (BayStrWG)

Widmung der Teil-Fläche FINr. 599/2 Lindau, als

Fußgängerweg in Verlängerung des bereits

bestehenden Uferweges nach Westen

Berichterstatter: Kay Koschka
Leiter Stadtplanung

Herr Koschka, Leiter der Stadtplanung, erläutert den

Sachverhalt:

Die Stadt Lindau beabsichtigt die zwei Verkehrsflächen als beschränkt öffentlichen Weg
gemäß Art. 6 i.V.m. Art. 53 Nr. 2 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) zu

widmen (Siehe Anlage 1).

Diese Verkehrsflächen der FINrn: 599/2 und 599/0, Gemarkung Lindau erfüllen die
Voraussetzungen für die Widmung als Fußgängerweg und Erweiterung des bereits

gewidmeten Fußgängerweges BÖW-030 Uferweg.

Das Bestandsblatt für den beschränkt öffentlichen Weg BÖW-030 Uferweg ist

wie folgt zu ergänzen:

2. FINrn. 599/0, 599/2 Gem. Lindau

3. von FLnr. 593 (Teilstück III) bei Einmündung Pulverturmweg

4. bis Ostecke von Hausnr. 2 (Dreierstraße)

Länge: 282 m




